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brannt worden sein. Abgesehen von den noch lebenden, direkt beteiligten Per-

sönlichkciten, die jedoch durch ihre Verpflichtung zur Verschwiegenheit gebun-
den sind, bestehen somit wahrscheinlich nur noch die zusammenfassenden

Berichte aus der Arbeitsgruppe des Botschafters von Mo'lfke, denen jedoch als

Berichte aus zweiter Hand und infolge ihrer offensichtlich tendenziösen Blick-

richtung mit Vorsicht begegnet werden muss.

Zweifellos darf die Tragweite der militärischen Gespräche mit der französischen

Armee vom neutralitätspolitischen Gesichtspunkt aus nicht überbewertet werden.

Nicht nur hat das schweizerische Armeekommando mit dem Versuch, auch mit den

Deutschen ähnliche Gespräche zu führen, dem Grundsatz der Gleichbehandlung
Genüge getan; auch wird in den deutschen Dokumenten der rein o/fiziöse Cha-
rafcfer der Unterhandlungen anerkannt und auffallenderweise immer wieder zuge-
geben, dass die getroffenen Vereinbarungen rein defensiven Charakter hatten, und

nur für den Fall einer vorherigen Invasion der Schweiz durch Deutschland, nicht
jedoch für eine französische Offensive auf schweizerisches Gebiet bestimmt waren.
Ganz offensichtlich ist die Neutralitätswidrigkeit des schweizerischen Vorgehens

von deutscher Seite nicht als allzu gravierend empfunden worden, so dass der Vor-
fall, im Ganzen gesehen, von den Deutschen eigentlich erstaunlich wenig für die

eigenen Zwecke ausgeschlachtet worden ist. Es darf deshalb angenommen werden,
dass man ihn auf deutscher Seite nicht als besonders schwerwiegend betrachtet hat.

bfurz

OBERKRIEGSKOMMISSARIAT

Speck
Gegenwärtig lagern grosse Mengen Speck in den Gefrierräumen unseres Landes. Von der Armee
wird erwartet, dass sie mithelfe, den Absatz in diesem Sektor zu fördern und auf diese Weise die
Landwirtschaft und das Gewerbe zu unterstützen.
In diesem Sinne empfehle ich allen Truppen ausserhalb der Waffenplätze einen vermehrten Kon-
sum von Speck, zumal er in guter Qualität zu einem vorteilhaften Preis erhältlich ist. Der Preis
für Speck ohne Bein und Rippen beträgt pro kg netto

gesalzen Fr. 4.60
geräuchert Fr. 5.30

franko Versandstation.

Bestellungen sind unter Beilage von Transportpapieren (Militärfrachtbriefe) an die Firma Fleisch-
bände! und Sch/äc/iterei AG., Fderdernsfrasse 61, Zürich 4, zu richten, mit Angabe, zu welchem

Zeitpunkt und auf welche Empfangsstation die Lieferung zu erfolgen hat.

OBERA'R/EGSKOMM/SSARMT

Der Oberkriegskommissär:
Oberstbrigadier Juilland

211


	Oberkriegskommissariat : Speck

